
Mietvertragsregelung/ AGBs 

§1 Vertragspartner / Entgelt 

Vertragspartner (im Folgenden „Mieter“ genannt) von M&W Art-Tec – Dennis Dede, 

DD2 können nur Personen ab dem 16. Lebensjahr unter Vorlage eines gültigen 

Personalausweises bzw. eines gültigen Reisepasses werden. 

Der Verleih von Mietobjekten an Personen unter 16 Jahren ist nur in Begleitung einer 

volljährigen Aufsichtsperson möglich. Diese wird dann Vertragspartner des 

Vermieters. Der Vermieter ist berechtigt vor Übergabe des Bollerwagens vom Mieter 

eine Kaution und einen Mietpreis gemäß Preisliste pro Kalendertag oder pro Einsatz 

und pro Mietsache zu verlangen. Eine Verlängerung der Mietdauer ist nur nach 

vorheriger Absprache mit uns möglich. 

§2 Rücktritt 

Nach Auftragserteilung besteht ein Rücktrittsrecht ausschließlich bei persönlicher, 

schriftlicher oder telefonischer Rücksprache mit dem Vermieter. Bei Wahrnehmung 

des Rücktrittsrechts ist der Mieter verpflichtet dem Vermieter eine 

Aufwandsentschädigung zu erstatten, wenn der Rücktritt innerhalb der folgenden 

Zeiträume erfolgt: 

• Rücktritt bis 21 Tage vor dem Mietzeitraum: kostenfrei 

• Rücktritt 20 Tage bis 14 Tage vor dem Mietzeitraum: 30% des Gesamtpreises 

• Rücktritt 13 Tage bis 5 Tage vor dem Mietzeitraum: 50% des Gesamtpreises 

• Rücktritt innerhalb 4 Tagen vor dem Mietzeitraum sowie bei Nichterscheinen 

oder Verweigerung der Annahme: 100 % des Gesamtpreises 

§3 Eigentum / Übergabe der Mietsache 

Das Mietobjekt ist Eigentum von M&W Art-Tec – Dennis Dede, DD2. Die Mietsache 

geht als Besitz auf den Mieter mit Unterschrift des Übergabeprotokolls für die Dauer 

des vereinbarten Mietzeitraums über. 

 

 



§4 Rückgabe 

Die Rückgabe hat entsprechend des vereinbarten Termins zu erfolgen. Bei früherer 

Rückgabe erfolgt keine Erstattung. Bei späterer Rückgabe erfolgt eine der 

Verzögerung entsprechende Berechnung des Verzögerungszeitraums. Im Fall von fest 

vereinbarten Terminen und Uhrzeiten würden 15,-€ je angefangene halbe Stunde fällig 

werden. Sollte durch die Verzögerung der Rückgabe ein Ausfall von weiteren 

Vermietungen entstehen, so trägt der Mieter den gesamten Ausfall inkl. aller 

Nebenkosten.  

§5 Haftung 

Der Mieter haftet für die ihm überlassenen Mietgegenstände nach den Grundsätzen 

des BGB. Schäden, die über den normalen Verschleiß hinausgehen, sowie der Verlust 

der Mietsache gehen zu Lasten des Mieters. 

Der Verlust des gesamten Mietobjekts oder einzelner Teile sowie Beschädigungen 

oder Schadensfälle sind uns bei Rückgabe sofort anzuzeigen. 

Hinweis zum Wert eines Bollerwagens: Der Wiederbeschaffungswert des 

Bollerwagens kann bis zu 5.500,-€ betragen! 

Die Haftung des Mieters erstreckt sich auch auf Schadenskosten wie 

Sachverständigenkosten, Wertminderungs- oder Mietausfallkosten. 

Haftung des Vermieters: Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige 

Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien 

betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt 

für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

Der Vermieter haftet zudem nicht für Verspätungen, die er nicht zu vertreten hat. (Stau, 

Straßensperrung, Unfall, höhere Gewalt). 

 

 

 



§6 Pflichten des Mieters 

Der Mieter überzeugt sich bei Übergabe von der Betriebssicherheit des Mietobjekts 

und teilt eventuelle Mängel bei Übergabe mit. Etwaige Beanstandungen sind schriftlich 

im Übergabeprotokoll / Mietvertrag zu vermerken. Das Mietobjekt darf nicht zu 

rechtswidrigen Zwecken verwendet werden. 

Bei Bollerwagen-Vermietungen: Der Mieter hat das Mietobjekt sorgsam und im 

Rahmen der bei derartigen Fahrzeugen üblichen Nutzung zu behandeln und alle für 

die Benutzung maßgeblichen Vorschriften und technischen Regeln zu beachten, um 

Schäden zu vermeiden. Das Mietobjekt ist ordnungsgemäß zu verschließen bzw. – 

soweit dieses aus fahrzeugbedingten Gründen ausscheidet – sonst sicher zu 

verwahren. Der Mieter darf den Bollerwagen nur in verkehrsüblicher Weise unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Straßenverkehrsordnung 

(StVO) benutzen. Er darf ihn zu keinem anderen als dem bestimmungsgemäßen 

Gebrauch benutzen. 

§7 Abholung  

Im Falle einer Abholung der Mietsache ist der Mieter dazu verpflichtet die Ladung 

(Bollerwagen + Aufbau- und Einbaukomponenten) ordnungsgemäß für den Verkehr zu 

sichern. Ab dem Zeitpunkt der Übergabe beginnt der Haftungsgrundsatz des Mieters. 

§8 Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der 

unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende 

wirksame Regelung zu treffen. 

 

 

 

 

 

 



Weitere Hinweise 

M&W Art-Tec – Dennis Dede, DD2 bittet um Verständnis, falls eine Anlieferung aus 

terminlichen Gründen nicht möglich sein sollte. Bitte halten Sie dann Rücksprache mit 

uns, ob eine Abholung Ihrerseits realisierbar wäre oder andere Möglichkeiten 

bestünden.  

Der Bollerwagen ist ein Konstrukt aus Handarbeiten, Teile und Komponenten wurden 

gewissenhaft entgratet. Trotzdem einmal der Hinweis, dass es scharfe Kanten geben 

könnte.  

FAQ 

Abholung: Termin und Uhrzeit der Abholung werden abgesprochen. Vergewissern 

Sie sich, dass die richtigen Sicherungsmittel dabeihaben (Spanngurt mit 

ausreichender Länge). 

Anlieferung: Geben Sie Uhrzeit und Ort durch. Es wird darum gebeten eine halbe 

Stunde eher vor Ort zu sein, da es eine kleine Einweisung gibt und die 

Schlüsselübergabe erfolgt. 

Beschädigungen: um diese zu vermeiden, erhalten wir von Ihnen bei Übergabe eine 

Kaution von 150,-€. Sollte mal was passieren, werden wir bei Rückgabe/Abholung den 

erforderlichen Betrag zur Reparatur einbehalten. 

Buchung: Entweder persönlich oder über E-Mail metal_wood-art-tec@t-online.de 

Eigentum: Die Bollerwagen bleiben unser Eigentum. Euer Eigentum im Wagen (z.B. 

Schlüssel, Wertsachen) finden wir zusammen bei Rückgabe. Spätestens aber bei 

Reinigung im Lager finden wir Eure Sachen und melden uns bei Euch zwecks 

Rückgabe/Abholung. 

Haftung: Siehe AGB’s. 

Kaution: 150,-€ bitte zur Übergabe in bar mitbringen. Die Kaution erhaltet Ihr direkt 

bei Rückgabe und wenn der Bollerwagen keine Beschädigungen aufweist, zurück. 

Medien: Die in den Bollerwagen eingebauten Radios spielen Eure Musik per USB-

Stick oder per Aux-Kabel. Bei IPhones müssen Sie selber an einen Adapter für den 

AUX-Anschluss denken. 
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Müll: Bitte entsorgt unterwegs Euren Müll in umliegenden Mülltonnen und lasst ihn 

nicht unbedingt im Bollerwagen liegen. M&W Art-Tec – Dennis Dede, DD2 entsorgt 

kein Leergut und nimmt kein Wegproviant (Getränke und Essen) für euch mit. 

Nutzung der Wagen: Habt gerne Euren Spaß! Aber: bitte mit Bedacht, 

Menschenverstand und denkt bitte daran, dass andere auch feiern möchten oder nicht 

feiern möchten. Bitte geht sorgsam mit dem Wagen um, da dort viel persönliche Arbeit 

drinsteckt.  

Preise: Die Preise für die individuelle Nutzung sind bei M&W Art-Tec – Dennis Dede, 

DD2 (Dennis Dede und Daniel Drewes) anzufragen. 

Regen: Es gibt eine Plane für den Bollerwagen, diese wird im Wagen selbst mitgeführt. 

Bitte schützen Sie bei stärkerem Regen oder bei Regen, der die Soundanlage (vor 

allem Subwoofer und Boxen) gefährden könnte, die eben genannte Soundanlage.  

Rückgabe: Nennen Sie uns einen Abholort und ein Abhol-Zeitpunkt. Falls sich der 

Zeitpunkt verschieben sollte während der Tour, geben Sie uns zwischenzeitlich 

rechtzeitig Bescheid. Falls Sie den Wagen selbst zurückbringen sollten tun Sie das 

schnellstmöglich und spätestens am nächsten Tag bei voller Fahrtüchtigkeit. Es wird 

bei der Rückgabe der Ist-Zustand des Wagens überprüft und mit dem 

Übergabeprotokoll abgeglichen!  

Support: Über Unterstützung würden wir uns sehr freuen. 

Facebook: M&W Art- Tec – Dennis Dede 

Web: metalwood-art-tec.jimdo.com 

Instagram: art_tec_dennis.dede 

Rücksicht auf Andere: Setzt die Musik in Bezug auf Lautstärke mit Bedacht ein und 

nehmt Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.  

Wetter: Auf das Wetter nehmen wir keine Rücksicht. Bei Stornierungen etc. schaut 

bitte in die AGB’s was wir Euch anbieten können. 

 

 

 

 



Übergabeprotokoll 

Oberflächenlackierung: 

 

Oberfläche (Materialschädigung):  

 

Elektrik: 

 

 

Sauberkeit:  

 

 

Reifen: 

 

 

Mechanische Funktionen:  

 

 

Verbiegungen (Überladung, Achse): 

 

Schlüssel: 

 

Getränkehalter:  

 

 

 



 

Vorname:  

Name:  

Adresse: 

Postleitzahl: 

Ort: 

Geburtsdatum:  

 

Datum der Nutzung: 

Abholung:  

Anlieferung:   

→ Ort der Anlieferung:  

→ Ziel der Tour: 

→ Abholort:  

 

Mit der Unterschrift wird versichert, dass Sie die vorausgegangenen AGB’s, Hinweise 

und FAQ’s gelesen haben und damit einverstanden sind. Außerdem stimmen Sie mit 

dem abgeschlossenen Übergabeprotokoll überein und versuchen den Ist-Zustand der 

Mietsache bestens zu erhalten. Außerdem bestätigen Sie, dass die Angaben zu Ihrer 

Person wahrheitsgemäß sind. 

 

Datum____________________          

 

Unterschrift (Mieter)_______________________ 

 

Unterschrift (Vermieter) ____________________ 

 

 



DD2 Mechanics – Bollerwagen 

Daniel Drewes & Dennis Dede 

in association with 

M&W Art-Tec – Dennis Dede  

CEO: Dennis Dede 

Lange Straße 27a  

28870 Ottersberg  

Ust.-Id-Nr.: 234800926857 

E-Mail: metal_wood-art-tec@t-online.de 

Tel: 0152/ 8581300 

 

 

 

DD2 & M&W Art-Tec – Dennis Dede bedanken sich für den Auftrag und wünschen 

viel Spaß bei der Benutzung! 
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